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Entschließungsantrag 
der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. 
— Drucksachen 12/6633,12/8165 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 
(Artikel 3, 20 a, 20 b, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 87, 93,118 a und 125a) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und 
Bundesrat, im Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages und in 
der Sitzung des Deutschen Bundestages vom 30. Juni 1994 ist die 
Frage streitig geblieben, ob der Tierschutz in selbständiger Form 
in das Grundgesetz aufgenommen werden sollte oder ob es einer 
solchen gesonderten Gewährleistung in der Verfassung nicht 
bedarf. Bei diesem Streit ging es jedoch weniger um das grund-
sätzliche Schutzbedürfnis für Tiere als solches. Es ging mehr um 
die Frage, ob nicht schon die einfach-gesetzlichen Grundlagen 
der deutschen Tierschutzgesetzgebung, die in der Welt als vor-
bildlich gelten, ausreichend sind und ob nicht die Vielfalt von zu 
schützenden Tieren und Tierhaltungen einerseits sowie die hohe 
Komplexität der vielfältigen Schutzgüterabwägungen anderer-
seits, in die sich auch jeder Tierschutz eingebunden sieht, eine 
gesonderte Verfassungsgewährleistung ausschließen. Weitge-
hende Einigkeit besteht jedoch in der grundsätzlichen Anerken-
nung der Schutzbedürftigkeit auch der Tiere als Teil der Schöp-
fung, deren grundlegende Achtung und Bewahrung allen Men-
schen aufgegeben ist. Mit der heute vom Deutschen Bundestag 
verabschiedeten Aufnahme der Staatszielbestimmung Umwelt-
schutz in das Grundgesetz ist ein grundlegender Schritt zur auch 
verfassungsrechtlichen Verfestigung der Verantwortung von 
Staat und Gesellschaft für die Achtung und Bewahrung der 
„natürlichen Lebensgrundlagen" vollzogen worden. Zu den 
„natürlichen Lebensgrundlagen" gehören nicht nur Pflanzenwelt, 
Luft, Boden und Wasser, sondern hierzu gehört die gesamte 
Schöpfung, also auch das Tier und alles organische Leben auf 
dieser Erde. In diesem Sinne bekräftigen wir, daß die Staatsziel-
bestimmung Umweltschutz auch den Tierschutz prinzipiell mit 
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umfaßt. Auch der Schutz der Tiere ist im Rahmen des Schutzes der 
„natürlichen Lebensgrundlagen" Staat und Gesellschaft im Rah-
men ihrer jetzt auch verfassungsrechtlich bekräftigten ökologi-

schen Grundverantwortung mit aufgegeben. 

Bonn, den 30. Juni 1994 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 

Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 


